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88/2023e Öffentliche Bekanntmachung / veröffentlicht am 08.11.2023  
 

1. Änderungssatzung 
zur Feuerwehrsatzung der Gemeinde Klipphausen vom 06. August 2013 

 
Die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Klipphausen wird wie folgt geändert:    

 
1. Der § 11 erhält folgende Fassung: 
 

§ 11 
Gemeindefeuerwehrausschuss 

 
(1) Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist beratendes Organ der Wehrleitung. Er behandelt 
Fragen der Finanzplanung der Gemeinde für die Feuerwehr sowie der Dienst- und Einsatzpla-
nung.  
 
(2) Der Gemeindefeuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindewehrleiter als Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter(n) sowie den Ortswehrleitern. Der Gemeindewehrleiter kann weitere Ver-
treter der Gemeindefeuerwehr, ohne Stimmrecht, zu den Sitzungen des Gemeindefeuerwehr-
ausschusses hinzuziehen. Der Gemeindewehrleiter bestellt zu den Sitzungen einen Schriftfüh-
rer, ohne Stimmrecht.   
 
(3) Der Gemeindefeuerwehrausschuss soll mindestens viermal im Jahr tagen. Die Beratungen 
 sind vom Vorsitzenden mit Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung einzuberufen. 
Der Gemeindefeuerwehrausschuss muss einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel 
seiner Mitglieder bei Angabe der von ihnen geforderten Tagesordnung verlangt. Der Gemein-
defeuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send sind. 
 
(4) Der Bürgermeister ist zu den Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses einzuladen. 
Ihm ist jederzeit das Rederecht einzuräumen. 
 
(5) Beschlüsse des Gemeindefeuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
(6) Die Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über die Bera-
tungen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
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(7)  In jeder Ortsfeuerwehr kann ein Ortsfeuerwehrausschuss gebildet werden. Für ihn gelten 
die Absätze 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend. Er besteht aus dem Ortswehrleiter als Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter und bis zu sechs weiteren von der Ortsfeuerwehrversammlung für die 
Dauer von 5 Jahren gewählten Mitgliedern. Der Gemeindewehrleiter kann zu den Sitzungen 
eingeladen werden, er besitzt kein Stimmrecht. 
 
 
2. Der § 12 erhält folgende Fassung: 
 

 § 12 
Wehrleitung 

 
(1) Der Gemeindewehrleitung gehören der Gemeindewehrleiter und sein(e) Stellvertreter an. 
 
(2) Die Gemeindewehrleitung wird in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung des 
Gemeindefeuerwehrausschusses in geheimer Wahl für die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Vor der Wahl ist die Gemeindewehrleitung von den nach § 14 Abs. 4 
wahlberechtigten Mitgliedern des Gemeindefeuerwehrausschusses zu entlasten. 
 
(3) Die Ortswehrleitung wird in der Hauptversammlung Ortsfeuerwehr in geheimer Wahl für 
die Dauer von 5 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Gemeinde-/ Ortsfeuerwehr aktiv angehört, über die für 
diese Dienststellung erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen und die 
erforderlichen Voraussetzungen verfügt. Ausnahmen können die nach § 14 Abs. 4 
wahlberechtigten Mitglieder des Gemeindefeuerwehrauschusses beraten und beschließen.  
 
(5) Der Gemeindewehrleiter und sein(e) Stellvertreter werden nach der Wahl und nach 
Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister für die Dauer ihrer Amtszeit bestellt. 
 
(6) Der Ortswehrleiter und sein(e) Stellvertreter werden nach der Wahl durch die 
Hauptversammlung Ortsfeuerwehr und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom 
Bürgermeister für die Dauer ihrer Amtszeit berufen. 
 
(7) Der Gemeinde-/Ortswehrleiter und sein(e) Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf der 
Wahlperiode oder im Falle eines beabsichtigten vorzeitigen Ausscheidens bis zur Berufung 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Steht kein Nachfolger zur Verfügung, kann der 
Bürgermeister geeignete Personen mit der kommissarischen Leitung der Gemeindefeuerwehr 
beauftragen. Kommt innerhalb eines Monats nach Freiwerden der Stelle keine Neuwahl 
zustande, setzt der Bürgermeister bis zur satzungsgemäßen Bestellung eines Nachfolgers einen 
Feuerwehrangehörigen mit Zustimmung des Gemeinderates als Gemeindewehrleiter oder 
Stellvertreter ein. 
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(8) Der Gemeinde- /Ortswehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich 
und führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben aus. 
Er hat insbesondere 

- auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehörigen der 
Feuerwehrentsprechend den Feuerwehrdienstvorschriften hinzuwirken, 

- die Zusammenarbeit der Gemeindefeuerwehren bei Übungen und Einsätzen zu 
regeln 

- die Dienste so zu organisieren, dass jeder aktive Feuerwehrangehörige jährlich an 
mindestens 40 Stunden Ausbildung teilnehmen kann, 

- dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt werden, 
- die Tätigkeit der Zug-, Gruppenführer und der Gerätewarte zu kontrollieren, 
- auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende Ausrüstung der 

Feuerwehrhinzuwirken, 
- für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften und der einschlägigen 

Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen, 
- bei der Verwendung minderjähriger Feuerwehrangehöriger die Einhaltung der 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes sicherzustellen und 
- Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffend, dem 

Bürgermeister mitzuteilen. 
 
(9) Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufgaben des Brandschutzes 
übertragen. 
 
(10)  Der Gemeindewehrleiter soll den Bürgermeister und den Gemeinderat in allen feuerwehr- 
und brandschutztechnischen Angelegenheiten beraten. Er ist zu den Beratungen in der 
Gemeinde zu Angelegenheiten der Feuerwehr und des Brandschutzes zu hören. 
 
(11) Der (die) stellvertretende(n) Gemeinde-/ Ortswehrleiter hat den Gemeinde-/ Ortswehrleiter 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihn bei Abwesenheit mit allen Rechten 
und Pflichten zu vertreten. 

 
(12)  Der Gemeinde-/ Ortswehrleiter und sein(e) Stellvertreter können bei groben Verstößen 
gegen die Dienstpflichten oder wenn sie die im Absatz 3 geforderten Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllen, vom Gemeinderat nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses 
abberufen werden. 
 
 
3. Der § 14 erhält folgende Fassung: 
 

 § 14 
Wahl des Gemeindewehrleiters und seiner Stellvertreter 
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(1) Die nach § 17 Abs. 2 SächsBRKG durchzuführenden Wahlen sind mindestens zwei Wo-
chen vorher, zusammen mit dem Wahlvorschlag, den Angehörigen des Gemeindefeuerwehr-
ausschusses bekannt zu machen. Der Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten enthalten als zu 
wählen sind und muss vom zuständigen Feuerwehrausschuss bestätigt sein. 
 
(2) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht nur ein Kandidat zur Wahl, kann mit Zustim-
mung aller anwesenden Wahlberechtigten des Feuerwehrausschusses die Wahl offen erfolgen. 
 
(3) Wahlen sind vom Bürgermeister, seinem Stellvertreter oder einem von ihm benannten Be-
auftragten zu leiten. Der Wahlleiter benennt zwei Beisitzer, die zusammen mit dem Wahlleiter 
die Stimmenauszählung vornehmen. 
 
(4) Wahlberechtigt für die Wahl des Gemeindewehrleiters und seiner Stellvertreter sind die 
Ortswehrleiter. Jeder Ortswehrleiter hat eine Stimme. Ist die Teilnahme eines Ortswehrleiters 
an der Wahl nicht möglich, kann das Stimmrecht von einem seiner berufenen Stellvertreter 
wahrgenommen werden. Ist auch eine Teilnahme der stellvertretenden Ortswehrleiter an der 
Wahl nicht möglich, so kann der Ortwehrleiter schriftlich einen anderen Angehörigen der je-
weiligen Ortsfeuerwehr mit einer Vollmacht beauftragen, sein Stimmrecht zur Wahl wahrzu-
nehmen. Die Vollmacht ist zur Wahl vorzulegen. 
 
(5) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mindestens die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten anwesend sind. 
 
(6) Die Wahl des Gemeindewehrleiters und seiner(s) Stellvertreter(s) gemäß § 12 Abs. 4 er-
folgt in getrennten Wahlgängen. 
 

- Bei der Wahl des Gemeindewehrleiters gilt derjenige Kandidat als gewählt, welcher 
die meisten Stimmen und mindestens die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang die 
absolute Mehrheit, so ist eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den 
meisten Stimmen durchzuführen, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

- Die Wahl des (der) stellvertretende(n) Gemeindewehrleiters erfolgt je Wahlamt in 
einem getrennten Wahlgang. Bei der Wahl des (der) stellvertretenden 
Gemeindewehrleiter(s) gilt derjenige Kandidat je Wahlgang als gewählt, welcher 
die meisten Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. 

- Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
(7) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.  
 
(8) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach der Wahl durch den Wahl-
leiter dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemein-
derat dem Wahlergebnis nicht zu, ist innerhalb eines Monats eine Neuwahl durchzuführen. 
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(9) Kommt innerhalb eines Monats die Wahl des Gemeindewehrleiters oder seines Stell-
vertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat dem Wahlergebnis wiederum nicht zu, 
hat der Gemeindefeuerwehrausschuss dem Bürgermeister eine Liste der Angehörigen der Feu-
erwehr vorzulegen, die seiner Meinung nach für eine der Funktionen in Frage kommen. Der 
Bürgermeister setzt dann nach § 12 Abs. 5 die Wehrleitung ein. 

 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Klipphausen, 08. 11. 2023 
 
 
 
Mirko Knöfel 
Bürgermeister 
 
      
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)  
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der SächsGemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach Ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn  
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4, Satz 1 SächsGemO genannten Frist  
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4, Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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